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Landkreis Wolfenbüttel
Der Landrat 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
I/100 Th/Hei 

Datum 
17.10.2006 

Vorlage-Nr. 
XVI-006/2006 
 

 
Beratungsfolge: Sitzung Sitzung am: Entscheidung 
Kreistag öffentlich 06.11.2006  
 
 
Betreff 
Vertretung des Landkreises Wolfenbüttel in Unternehmen und Einrichtungen;  
hier: Wahl von Vertreterinnen oder Vertretern in Gesellschafterversammlungen oder 
entsprechenden Organen 

Beschlussvorschlag: 
 
Für die Gesellschafterversammlung oder ein der Gesellschafterversammlung 
entsprechendes Organ der Unternehmen oder Einrichtungen, an denen der Landkreis 
Wolfenbüttel beteiligt ist, wird für die Dauer der XVI. Wahlperiode je eine Vertreterin oder 
ein Vertreter gewählt. 
 
 
Kosten Euro Haushaltsstelle  Verw.-Haushalt Haushaltsjahr 
             Verm.-Haushalt       
Mittel stehen 

   
zur Verfügung nicht zur Verfügung nur Bereit i.H.v. 

Euro 
      

Deckungsvorschlag 

  
Mehreinnahmen bei       Minderausgaben bei       

Die Maßnahme dient dem strategischen Politikfeldziel „      “ 
Das Ziel ist ein Handlungsschwerpunkt  ?    ja       nein 
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Begründung: 
 
Nach § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) gelten die Vorschriften des 
Sechsten Teils der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und die dazu 
erlassenen Rechtsvorschriften im Wesentlichen für die Kreiswirtschaft entsprechend. 
 
Gemäß § 111 NGO sind daher Vertreterinnen oder Vertreter des Landkreises in der 
Gesellschafterversammlung oder einem der Gesellschafterversammlung 
entsprechenden Organ von Eigengesellschaften oder von Unternehmen oder 
Einrichtungen, an denen der Landkreis beteiligt ist, vom Kreistag zu wählen. Sie haben 
die Interessen des Landkreises zu verfolgen und sind gleichzeitig an die Beschlüsse 
des Kreistages und des Kreisausschusses gebunden. Der Auftrag an sie kann jederzeit 
widerrufen werden. 
 
In der abgelaufenen Wahlperiode ist der Landrat zum Vertreter des Landkreises 
Wolfenbüttel in den Gesellschafterversammlungen oder entsprechenden Organen 
(Hauptversammlung, Mitgliederversammlung) der Unternehmen, an denen der 
Landkreis beteiligt ist, gewählt worden. Die Vertretung wurde stets vom 
Hauptverwaltungsbeamten oder einer von ihm beauftragten Person wahrgenommen. 
 
Die Wahl einer Vertreterin oder eines Vertreters in die Gesellschafterversammlung oder 
das entsprechende Organ kommt für die nachstehenden Unternehmen in Betracht, an 
denen der Landkreis Wolfenbüttel beteiligt ist. Das Wahlverfahren richtet sich nach § 
44 NLO. 
 
Name des Unternehmens Grundkapital Anteil des Landkreises 

 
1. AVACON AG 

 
295,7 Mio 10,757 Mio 3,6373 %

2. E.ON AG 
 

1.799 Mio 2.530.895 0,141 %

3. Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig
 

5.087.354 15.237 0,3 %

4. Niedersächsische Landgesellschaft mbH 
 

811.620 33.310 4,1 %

5. Tourismus und Warnetalbahn GmbH 
 

128.000 25.600 20 %

6. Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH 
 

1.000.000 418.000 41,8 %

7. Biokompost Goslar/Wolfenbüttel GmbH 
 

310.000 93.000 30 %

8. ASS – Bildung und Arbeit GmbH 25.565 24.031 94 %
 
Die Vertretung erfolgt ehrenamtlich und ist weder mit der Zahlung von Vergütungen 
noch mit Aufwandsentschädigungen verbunden. 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Thiel 



Vorlage XVI-006/2006 des Landkreises Wolfenbüttel  Ausdruck vom: 19.10.2006 
  Seite: 3/3 

 

 


